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2. Instanz

Aktenzeichen L 2 U 30/02
Datum 13.08.2002
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1. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Mainz vom
2.10.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
2. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu erstatten.
3. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Umstritten ist, ob die KlÃ¤gerin bei ihrem Unfall vom 2.3.2000 unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung stand.

Die 1948 geborene KlÃ¤gerin, beruflich als MuseumspÃ¤dagogin tÃ¤tig, befand sich
am Unfalltag auf einem aus privaten GrÃ¼nden unternommenen Weg zu einer
psychotherapeutischen Sprechstunde. Sie befuhr in Mainz den Fahrradweg auf der
GroÃ�en Bleiche in Richtung MÃ¼nsterplatz. Unmittelbar vor dem MÃ¼nsterplatz
prallte sie, als sie die dort befindliche Fahrradampel passieren wollte, gegen einen
Poller, der den Fahrradweg von der StraÃ�e trennt. Bei dem dadurch verursachten
Sturz zog sie sich ua einen UnterschenkeltrÃ¼mmerbruch zu.

In der Unfallanzeige vom 21.3.2000 hieÃ� es, die KlÃ¤gerin sei gestÃ¼rzt, als sie
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einer FuÃ�gÃ¤ngerin ausgewichen sei.

Zwischen der Fahrradampel und der Sturzstelle befindet sich eine FuÃ�gÃ¤ngerfurt
mit FuÃ�gÃ¤ngerampel zur Ã�berquerung des Fahrradweges und der StraÃ�e
"GroÃ�e Bleiche". Der BÃ¼rgersteig geht ohne bauliche Trennung in den von der
KlÃ¤gerin befahrenen Fahrradweg Ã¼ber und ist zur AutostraÃ�e hin abgeflacht.
Der Fahrradweg ist im Gegensatz zum FuÃ�gÃ¤ngerbereich des BÃ¼rgersteigs an
dieser Stelle rot gefÃ¤rbt. Zum Unfallzeitpunkt warteten mehrere FuÃ�gÃ¤nger an
der FuÃ�gÃ¤ngerampel, um bei grÃ¼n den Fahrradweg und die AutostraÃ�e zu
Ã¼berqueren. Zu diesen FuÃ�gÃ¤ngern zÃ¤hlten die vom Sozialgericht (SG)
vernommenen Zeugen S D , S D und J S.

Die Polizeiinspektion nahm in ihrer Verkehrsunfallanzeige auf: Die KlÃ¤gerin habe
den Radweg am rechten Fahrbahnrand der GroÃ�en Bleiche in Fahrtrichtung
Aliceplatz befahren. Eine weitere Person, bei der es sich, wie spÃ¤ter ermittelt
worden sei, um J S gehandelt habe, habe die GroÃ�e Bleiche, aus der
BahnhofstraÃ�e kommend, in Richtung SchillerstraÃ�e bei grÃ¼n Ã¼berquert.
FÃ¼r die KlÃ¤gerin habe die Lichtzeichenanlage fÃ¼r Radfahrer vermutlich rot
gezeigt. Im Schnittpunkt des Radweges mit dem FuÃ�weg habe die weitere Person
nach Angaben von Zeugen die KlÃ¤gerin berÃ¼hrt, so dass diese gestÃ¼rzt sei.
Nach Angaben der Zeugen, welche ebenfalls die GroÃ�e Bleiche hÃ¤tten
Ã¼berqueren wollen, habe die Lichtzeichenanlage fÃ¼r FuÃ�gÃ¤nger grÃ¼n
gezeigt. Die weitere Person habe ihren Weg fortgesetzt und sich somit unerlaubt
von der Unfallstelle entfernt.

In einem Aktenvermerk der Polizei vom 7.3.2000 wurde festgehalten: Nach einer
PresseverÃ¶ffentlichung habe sich J S gemeldet. Sie sei offensichtlich darÃ¼ber
erregt gewesen, dass in der Presse zu lesen gewesen sei, sie habe sich unerlaubt
von der Unfallstelle entfernt. Sie habe angegeben, von der Radfahrerin touchiert
worden zu sein. Sie habe kurzfristig Schmerzen im Arm gehabt, sich aber dennoch
um die verunglÃ¼ckte Radfahrerin gekÃ¼mmert. Nachdem der Krankenwagen von
einer anderen Person bestellt worden und die Polizei am Unfallort eingetroffen sei,
habe sie ihre Anwesenheit nicht mehr fÃ¼r erforderlich gehalten.

In dem Vernehmungsbogen der Polizeiinspektion Mainz 1 gab J S unter dem
27.3.2000 an: Sie habe mit anderen FuÃ�gÃ¤ngern in der GroÃ�en Bleiche auf dem
BÃ¼rgersteig hinter dem Fahrradweg an der Ampel gestanden, bis die Ampel
grÃ¼n angezeigt habe. Nach einer Weile, als das grÃ¼ne Licht der Ampel
aufgeleuchtet sei und sie, Frau S , auf die StraÃ�e habe gehen wollen, sei sie von
einer Frau auf dem Fahrrad am linken Arm und Handgelenk gestreift worden.

S D hielt in einem Vernehmungsbogen unter dem 17.3.2000 fest: Er habe seinerzeit
mit seiner Ehefrau in einer Gruppe an der Kreuzung GroÃ�e Bleiche
(FuÃ�gÃ¤ngerfurt) vor dem markierten Fahrradweg gestanden. Beim Losgehen â��
die Ampel habe fÃ¼r FuÃ�gÃ¤nger grÃ¼n angezeigt â�� sei von links eine in
erhÃ¶htem Tempo fahrende Radfahrerin gekommen und habe "eine bzw zwei" vor
ihnen "stehende Personen" angefahren, wodurch die Radfahrerin zu Fall gekommen
und gestÃ¼rzt sei. Eine angefahrene Ã¤ltere Dame sei unterdessen rasch
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weitergegangen, ohne sich weiter um den Vorfall zu kÃ¼mmern. Die Radfahrerin
habe gesagt, sie habe einen wichtigen Termin gehabt und sich beeilen mÃ¼ssen. S
D bestÃ¤tigte die Angaben ihres Ehemannes.

Die Beklagte lehnte eine EntschÃ¤digung aus Anlass des Unfalls der KlÃ¤gerin mit
Bescheid vom 4.5.2000 ab. Zur BegrÃ¼ndung wurde ausgefÃ¼hrt, die KlÃ¤gerin
habe bei ihrem Unfall nicht unter Versicherungsschutz gestanden, weil der im
Unfallzeitpunkt zurÃ¼ckgelegte Weg privaten Interessen gedient habe.

Dagegen legte die KlÃ¤gerin Widerspruch ein. Sie machte geltend: Der
Versicherungsschutz sei unter dem Gesichtspunkt einer Hilfeleistung (Â§ 2 Abs 1 Nr
13 des 7. Buchs des Sozialgesetzbuchs â�� SGB VII -) zu prÃ¼fen. WÃ¤re sie der
Frau, die an der FuÃ�gÃ¤ngerfurt vorzeitig auf den Fahrradweg getreten sei, nicht
ausgewichen, hÃ¤tte diese erhebliche Verletzungen erlitten.

Durch Widerspruchsbescheid vom 15.11.2000 wurde der Widerspruch
zurÃ¼ckgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung hieÃ� es: Es stehe nicht fest, dass die
KlÃ¤gerin einer FuÃ�gÃ¤ngerin ausgewichen sei. Aber selbst wenn dies der Fall
gewesen sei, liege ausgehend von der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
(BSG) keine Hilfeleistung im Rechtssinne vor. Inwieweit eine Ausweichreaktion eines
Verkehrsteilnehmers wesentlich von dem Motiv, Dritte zu schÃ¼tzen, oder
wesentlich von dem Bestreben, sich selbst zu schÃ¼tzen, mitbestimmt sei, kÃ¶nne
nur anhand der besonderen UmstÃ¤nde des Einzelfalls beantwortet werden.
Abzustellen sei auf die konkrete Gefahrenlage, in der sich die Verkehrsteilnehmer
befÃ¤nden. Sei â�� wie vorliegend â�� die GefÃ¤hrdung fÃ¼r die beteiligten
Verkehrsteilnehmer annÃ¤hernd gleich groÃ�, mÃ¼ssten zusÃ¤tzliche
Anhaltspunkte vorliegen, um eine Ausweichreaktion nicht lediglich als ein
instinktives Abwehrverhalten zu qualifizieren. Unter Zugrundelegung dessen sei
vorliegend nicht von einer Hilfeleistung iSd Â§ 2 Abs 1 Nr 13 a SGB VII auszugehen.
Bei einer drohenden Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem
FuÃ�gÃ¤nger sei eher wahrscheinlich, dass die Verletzung des Fahrradfahrers
grÃ¶Ã�er sei als diejenige des angefahrenen FuÃ�gÃ¤ngers, so dass die
Ausweichbewegung der KlÃ¤gerin mit dem Fahrrad wesentlich von der
Eigenrettungsabsicht bestimmt gewesen sei. Weitere UmstÃ¤nde, die geeignet
seien, eine Rettungsabsicht zu untermauern, seien nicht erkennbar.

Im Klageverfahren hat das SG die KlÃ¤gerin persÃ¶nlich angehÃ¶rt und S und Sven
D sowie J S als Zeugen vernommen.

Die KlÃ¤gerin hat angegeben: Sie sei mit zÃ¼giger Geschwindigkeit auf dem
Fahrradweg der GroÃ�en Bleiche gefahren. Als sie an die Fahrradampel gekommen
sei, habe sie gesehen, wie diese auf gelb umgesprungen sei. Auf der HÃ¶he der
FuÃ�gÃ¤ngerfurt angekommen, habe sie bemerkt, dass von rechts eine
FuÃ�gÃ¤ngerin losgelaufen sei. Sie habe nur die Wahl gehabt, in die FuÃ�gÃ¤ngerin
hineinzufahren oder auszuweichen. Sie habe sich fÃ¼r letzteres entschlossen und
eine ruckartige Ausweichbewegung unternommen. Dadurch sei sie an einen Poller
gestoÃ�en und zu Boden gestÃ¼rzt.
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S D hat ausgesagt: Als die FuÃ�gÃ¤ngerampel grÃ¼n angezeigt habe, hÃ¤tten sich
die an der Ampel wartenden Personen in Bewegung gesetzt. Dann sei von links eine
Fahrradfahrerin mit Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit gekommen, die eine
FuÃ�gÃ¤ngerin angefahren habe und dadurch zu Fall gekommen sei. Die
angefahrene FuÃ�gÃ¤ngerin sei sofort weitergegangen. Bevor die
FuÃ�gÃ¤ngerampel auf grÃ¼n umgeschaltet habe, sei kein FuÃ�gÃ¤nger auf den
Fahrradweg getreten. Ausweichbewegungen der Fahrradfahrerin seien ihm, dem
Zeugen, nicht aufgefallen. Die Fahrradfahrerin habe ihm gesagt, sie habe es eilig
und mÃ¼sse zu einem Termin. Er kÃ¶nne definitiv ausschlieÃ�en, dass ein
FuÃ�gÃ¤nger bei rot auf den Fahrradweg getreten sei. Auf Frage des
KlÃ¤gervertreters hat der Zeuge im Anschluss erklÃ¤rt, er kÃ¶nne nicht sagen, ob
ein AusweichmanÃ¶ver stattgefunden habe.

S D hat bekundet: Als die FuÃ�gÃ¤ngerampel auf grÃ¼n umgesprungen sei und die
FuÃ�gÃ¤nger losgegangen seien, sei von links eine Fahrradfahrerin gekommen, die
nach ihrem GefÃ¼hl eine Ã¼berhÃ¶hte Geschwindigkeit gehabt habe. Sie habe die
erste Ã¤ltere Dame umgefahren und sei gestÃ¼rzt; die Ã¤ltere Dame sei sofort
weitergegangen. Wie es genau zu dem Sturz gekommen sei, kÃ¶nne sie nicht
sagen. Nach ihrem Eindruck habe die Fahrradfahrerin weder die Ampel noch die
FuÃ�gÃ¤nger beachtet, sondern sei mit Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit in die
FuÃ�gÃ¤nger hineingefahren. Ein AusweichmanÃ¶ver habe sie nicht beobachtet.
Nach ihrem Empfinden sei die Fahrradfahrerin "schnurstracks" in die FuÃ�gÃ¤nger
gefahren; ein AusweichmanÃ¶ver habe nach ihrem Eindruck nicht stattgefunden.
Sie kÃ¶nne sicher ausschlieÃ�en, dass ein FuÃ�gÃ¤nger auf den Fahrradweg
getreten sei, wÃ¤hrend die FuÃ�gÃ¤ngerampel auf rot gezeigt habe. Die
Radfahrerin sei ungebremst mit Ã¼berhÃ¶hter Geschwindigkeit in die erste Ã¤ltere
Dame hineingefahren.

J S hat ausgesagt: Als die FuÃ�gÃ¤ngerampel auf grÃ¼n umgesprungen sei, sei sie
losgegangen und dann von der KlÃ¤gerin, die von links mit dem Fahrrad gekommen
sei, am Arm gestreift worden. Ob ein FuÃ�gÃ¤nger bereits bei rot den Fahrradweg
betreten habe, kÃ¶nne sie nicht mehr mit letzter Sicherheit sagen; sie meine aber,
dass dies nicht der Fall gewesen sei. Ob die KlÃ¤gerin vor dem Sturz eine
Ausweichbewegung gemacht habe, wisse sie nicht, da sie die ganze Zeit geradeaus
auf die FuÃ�gÃ¤ngerampel auf der gegenÃ¼berliegenden StraÃ�enseite geschaut
habe, bis sie von dem Fahrrad am linken Arm berÃ¼hrt worden sei.

Das SG hat die Klage durch Urteil vom 2.10.2001 abgewiesen und zur
BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt: Die Voraussetzungen des Versicherungsschutzes nach 
Â§ 2 Abs 1 Nr 13 a SGB VII kÃ¶nnten nicht festgestellt werden. Der Vortrag der
KlÃ¤gerin, sie sei einer Ã¤lteren FuÃ�gÃ¤ngerin ausgewichen, sei von den Zeugen
nicht bestÃ¤tigt worden. Hinzu komme, dass der Sachvortrag der KlÃ¤gerin nicht
einheitlich gewesen sei. WÃ¤hrend sie zunÃ¤chst vorgetragen habe, die
Fahrradampel habe beim Passieren der KlÃ¤gerin noch grÃ¼n gezeigt, habe die
KlÃ¤gerin in der mÃ¼ndlichen Verhandlung eingerÃ¤umt, dass diese bereits auf
gelb umgesprungen gewesen sei. UnabhÃ¤ngig davon habe die erforderliche
Ã¼berwiegende Rettungstendenz der KlÃ¤gerin bei dem vorgetragenen
AusweichmanÃ¶ver nicht nachgewiesen werden kÃ¶nnen. Das Verletzungsrisiko sei
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bei einem ZusammenstoÃ� eines Fahrradfahrers mit einem FuÃ�gÃ¤nger
annÃ¤hernd gleich groÃ�. Bei dieser Sachlage bedÃ¼rfe es nach der
Rechtsprechung des BSG zusÃ¤tzlicher Anhaltspunkte, um eine Ausweichreaktion
nicht lediglich als eine automatische Fluchtreaktion zu qualifizieren, sondern als
eine von Ã¼berwiegender Rettungstendenz getragener Schutzhandlung. Solche
seien nicht ersichtlich.

Gegen dieses ihr am 8.1.2002 zugestellte Urteil richtet sich die am 29.1.2002 beim
Landessozialgericht Rheinland-Pfalz eingelegte Berufung der KlÃ¤gerin. Sie hat
Fotografien der Unfallstelle vorgelegt.

Die KlÃ¤gerin trÃ¤gt vor: Sie weise darauf hin, dass sie von Anfang an erklÃ¤rt
habe, sie sei einer FuÃ�gÃ¤ngerin ausgewichen. Es treffe nicht zu, dass ihr
Sachvortrag nicht einheitlich gewesen sei, wie das SG ausgefÃ¼hrt habe. Dass den
vom SG gehÃ¶rten Zeugen die Ausweichbewegung nicht aufgefallen sei, widerlege
ihren Vortrag nicht. Zu beachten sei, dass der Radweg an der Unfallstelle eine
Rechtskurve beinhalte und von an dem FuÃ�gÃ¤ngerÃ¼berweg wartenden
FuÃ�gÃ¤ngern schlecht einsehbar sei. Die GefÃ¤hrdung der FuÃ�gÃ¤ngerin sei im
Fall der KlÃ¤gerin erheblich grÃ¶Ã�er gewesen als die Gefahr, die ihr selbst dabei
gedroht habe. DafÃ¼r sprÃ¤chen folgende UmstÃ¤nde: Die gesamte StraÃ�en- und
Verkehrssituation habe fÃ¼r sie, die KlÃ¤gerin, bei einem Abweichen vom Radweg
eine ganz erhebliche kÃ¶rperliche GefÃ¤hrdung hervorgerufen. Diese habe darin
gelegen, dass der Radweg eng und durch massive Hindernisse (gusseiserne Poller)
eingegrenzt gewesen sei. AuÃ�erdem sei der Radweg in HÃ¶he des Unfallorts durch
einen eisernen Metallbogen und durch einen LZA-Mast mit fÃ¼r Radfahrer in
BrusthÃ¶he angebrachtem Edelstahlabfallkorb eingegrenzt gewesen. Die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Radfahrer, der sich in diesem StraÃ�enbereich zu
einem AusweichmanÃ¶ver entschlieÃ�e, verletzt werde, sei daher hoch. Trotzdem
habe sie diese SelbstgefÃ¤hrdung bewusst in Kauf genommen, als sie der
FuÃ�gÃ¤ngerin ausgewichen sei. Ein Abweichen vom Radweg auf die stark
frequentierte GroÃ�e Bleiche wÃ¤re im Ã�brigen lebensgefÃ¤hrlich gewesen.
Weiteres Indiz dafÃ¼r, dass sie zugunsten der FuÃ�gÃ¤ngerin mit Rettungsabsicht
gehandelt habe, sei der tatsÃ¤chlich eingetretene Erfolg des AusweichmanÃ¶vers,
der darin bestanden habe, dass die Ã¤ltere Dame, der sie ausgewichen sei,
unverletzt geblieben sei. Sie sei nicht der Zeugin J S in Rettungsabsicht
ausgewichen, sondern einer anderen Ã¤lteren Dame, die sich nach dem Unfall vom
Unfallort entfernt habe. Das kÃ¶nne der Zeuge S D bekunden.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

das Urteil des SG Mainz vom 2.10.2001 sowie den Bescheid der Beklagten vom
4.5.2000 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 15.11.2000 aufzuheben
und die Beklagte zu verurteilen, aus Anlass des Unfallereignisses vom 2.3.2000
Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung zu erbringen;
hilfsweise, ein verkehrstechnisches Gutachten des TÃ�V Rheinland zu der
Behauptung einzuholen, die FuÃ�gÃ¤ngerin sei im Falle eines Aufpralls wesentlich
stÃ¤rker gefÃ¤hrdet gewesen als sie (die KlÃ¤gerin) selbst;
weiter hilfsweise, den Zeugen S D , RingstraÃ�e 23, 65479 R zu vernehmen.
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Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf die Verwaltungsakte der Beklagten
sowie die Prozessakte verwiesen, die ihrem wesentlichen Inhalt nach Gegenstand
der mÃ¼ndlichen Verhandlung und Beratung gewesen sind.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die nach Â§Â§ 143 f, 151 SGG zulÃ¤ssige Berufung ist nicht begrÃ¼ndet. Das SG
hat die Klage zu Recht abgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung verweist der Senat auf die
EntscheidungsgrÃ¼nde des angefochtenen Urteils (Â§ 153 Abs 2 SGG), wobei er
Folgendes ergÃ¤nzt:

Ebenso wie das SG ist der Senat der Ã�berzeugung, dass nicht mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit feststeht, dass die KlÃ¤gerin vor dem Unfall eine
Ausweichbewegung vollzogen hat, um einer FuÃ�gÃ¤ngerin auszuweichen. Die vom
SG vernommenen Zeugen haben die diesbezÃ¼glichen Angaben der KlÃ¤gerin
nicht bestÃ¤tigt. Zwar ist denkbar, dass diese eine etwaige Ausweichbewegung
nicht wahrgenommen haben. Dagegen, dass die KlÃ¤gerin den Unfallablauf
wahrheitsgemÃ¤Ã� geschildert hat, spricht aber ihre durch die Angaben der Zeugen
Sv. D und Sa. D widerlegte Behauptung, als sie auf die Fahrradampel zufuhr, habe
diese gelb angezeigt. Dies kann nicht zutreffen, weil die genannten Zeugen
Ã¼bereinstimmend angegeben haben, die FuÃ�gÃ¤nger seien nicht bei rot auf den
Fahrradweg getreten. Der Senat hÃ¤lt es auch vom Geschehensablauf her fÃ¼r
mÃ¶glich, dass die KlÃ¤gerin â�� ohne Ausweichbewegung â�� in die
FuÃ�gÃ¤ngerin hineingefahren ist. Sie war, wie sie selbst nach dem Unfall dem
Zeugen Sv. D zufolge angegeben hat, in Eile, um einen Termin nicht zu verpassen,
und fuhr deshalb schnell, nach dem Eindruck der Zeugen mit Ã¼berhÃ¶hter
Geschwindigkeit. AuÃ�erdem ist der Fahrradweg vor der Unfallstelle relativ eng. In
Anbetracht dieser UmstÃ¤nde kann es der Senat nicht ausschlieÃ�en, dass keine
Ausweichbewegung stattgefunden hat. Aus diesem Grunde kann das
Berufungsbegehren keinen Erfolg haben, da die KlÃ¤gerin die objektive Beweislast
fÃ¼r die anspruchsbegrÃ¼ndenden Tatsachen trÃ¤gt.

Die Berufung ist aber auch unabhÃ¤ngig davon nicht begrÃ¼ndet. Denn wenn von
einem AusweichmanÃ¶ver ausgegangen wÃ¼rde, kÃ¶nnte nicht festgestellt
werden, dass es sich nicht lediglich um ein instinktives Abwehrverhalten oder eine
automatische Fluchtreaktion gehandelt hat.

Nach der Rechtsprechung (vgl Riebel in Hauck/Noftz, K Â§ 2, Rz 182) kann auch bei
reflexartigen AusweichmanÃ¶vern im StraÃ�enverkehr Versicherungsschutz nach 
Â§ 2 Abs 1 Nr 13 a SGB VII gegeben sein, wenn die konkrete Gefahrenlage bei
natÃ¼rlicher Betrachtungsweise objektiv geeignet war, eine Rettungshandlung
auszulÃ¶sen (BSG SozR 2200 Â§ 539 Nr 130). Entscheidend ist, ob die automatische
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Handlung wesentlich von einer solchen inneren Rettungsabsicht gesteuert wurde.
Eine "Ã¼berwiegende" Rettungsabsicht ist nicht erforderlich. Wie auch sonst in der
gesetzlichen Unfallversicherung (vgl Keller in Hauck/Noftz, aaO, K Â§ 8, Rz 25) muss
vielmehr eine wesentlich auf den versicherten Bereich bezogene Handlungstendenz
als ausreichend angesehen werden.

Inwieweit die Reaktion wesentlich von dem Bestreben, sich selbst zu schÃ¼tzen,
mitbestimmt ist, kann nur anhand der besonderen UmstÃ¤nde des Einzelfalls
bestimmt werden. Eine Rettungsabsicht ist eher anzunehmen, wenn die Beteiligten
hÃ¶chst unterschiedlich gefÃ¤hrdet sind, wie zB bei einer unmittelbar
bevorstehenden Kollision zwischen einem Pkw und einem FuÃ�gÃ¤nger,
wohingegen ein Mofafahrer im Allgemeinen nicht in Rettungsabsicht, sondern in
SelbstschÃ¼tzungsabsicht handelt, wenn er einem entgegenkommenden LKW
auszuweichen versucht (BSG, aaO). Ist die GefÃ¤hrdung fÃ¼r die beteiligten
Verkehrsteilnehmer annÃ¤hernd gleich groÃ�, mÃ¼ssen zusÃ¤tzliche
Anhaltspunkte vorliegen, um eine Ausweichreaktion nicht lediglich als ein
instinktives Abwehrverhalten oder eine automatische Fluchtreaktion zu
qualifizieren.

Vorliegend muss, wovon die Beklagte und das SG zutreffend ausgegangen sind, von
einer etwa gleich groÃ�en GefÃ¤hrdung der KlÃ¤gerin und der FuÃ�gÃ¤ngerin
ausgegangen werden. Zwar hat die KlÃ¤gerin im Berufungsverfahren behauptet,
objektiv habe eine stÃ¤rkere GefÃ¤hrdung der FuÃ�gÃ¤ngerin vorgelegen als eine
fÃ¼r sie bestehende Gefahr. DafÃ¼r, dass die KlÃ¤gerin im Unfallzeitpunkt
konkrete Hinweise fÃ¼r eine erheblich stÃ¤rkere GefÃ¤hrdung der FuÃ�gÃ¤ngerin
hatte, liegen jedoch keine Anhaltspunkte vor. Dabei berÃ¼cksichtigt der Senat den
Umstand, dass eine Ausweichbewegung der KlÃ¤gerin in Anbetracht der
verkehrsbedingten Hindernisse (gusseiserne Poller, eiserner Metallbogen,
Edelstahlabfallkorb an einem LZA-Mast) und der Gefahr, auf die stark frequentierte
Fahrbahn der GroÃ�en Bleiche zu geraten, mit erheblichen Risiken verbunden war.
Gerade in Anbetracht der hohen Geschwindigkeit der KlÃ¤gerin war aber auch bei
einem Auffahren auf die FuÃ�gÃ¤ngerin ohne Ausweichbewegung mit nicht
unerheblichen eigenen Verletzungen der KlÃ¤gerin zu rechnen.

Der Einholung eines verkehrstechnischen Gutachtens bedarf es nicht. Entscheidend
fÃ¼r die GegenÃ¼berstellung der Gefahr des Dritten und der Eigengefahr des
Verletzten ist nicht eine ex-post-Betrachtung, sondern die Situation, wie sie sich der
betroffenen KlÃ¤gerin â�� als Laie â�� im Unfallzeitpunkt darstellte. Zu einer
diesbezÃ¼glichen Beurteilung ist ein SachverstÃ¤ndigengutachten ungeeignet.

Hinreichende zusÃ¤tzliche Anhaltspunkte, um vorliegend von einer Rettungsabsicht
auszugehen, sind nicht vorhanden. Dass die KlÃ¤gerin den Radweg kennt und
dessen Gefahren einschÃ¤tzen kann, rechtfertigt nicht den Schluss auf eine solche
Absicht.

Ohne Erfolg verweist die KlÃ¤gerin auf die "starke Indizwirkung" des Umstandes,
dass die FuÃ�gÃ¤ngerin infolge des behaupteten AusweichmanÃ¶vers unverletzt
geblieben sei. In seinem Urteil vom 8.12.1988 (SozR 2200 Â§ 539 Nr 130) hat das
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BSG ausgefÃ¼hrt: Der Meinung von Vollmar (SozV 1984, 239, 240), wonach im
StraÃ�enverkehr nur der eindeutige Fall der Selbstaufopferung mit erfolgreicher
Schadensabwehr als Rettungshandlung den Versicherungsschutz als Nothelfer zu
begrÃ¼nden vermÃ¶ge, kÃ¶nne nicht beigetreten werden. Dem kÃ¶nne allenfalls
insoweit zugestimmt werden, als dem Erfolg hÃ¤ufig eine starke Indizwirkung fÃ¼r
die Rettungsabsicht zukommen werde. Wie aus diesen Aussagen deutlich wird,
kommt es auf die UmstÃ¤nde des Einzelfalls an, ob aus geringen oder nicht
vorhandenen Unfallfolgen bei Beteiligten am Unfallgeschehen auf eine
Rettungsabsicht geschlossen werden kann. Im vorliegenden Fall ist dies nach den
UmstÃ¤nden des Sachverhalts nicht mÃ¶glich.

Eine Vernehmung von S D als Zeugen zu der Behauptung, die
Verkehrsteilnehmerin, die sich von der Unfallstelle entfernt habe, sei unverletzt
geblieben, ist nicht erforderlich, weil der Senat diese Behauptung als wahr
unterstellt.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Die Revision wird nicht zugelassen, weil die Voraussetzungen des Â§ 160 SGG nicht
vorliegen.

Erstellt am: 30.12.2003

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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